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Pokalspiele der Damen – Bezirksligen / Bezirksklassen  

– Einladung – 

 
Spieltermin Samstag, 23.11.2019 14:30 Uhr 
 
Ausrichter VfB Fichte Bielefeld 

 Turnhalle Rußheide Schule 
 Spindelstr. 119, 33607 Bielefeld 

 Leitung: Ingrid Müller Tel: 0521 / 170169 
   Mobil: 0173 / 8761904 
 
 
Teilnehmende Mannschaften: TTV Borgholz, TTV Lage, TuS Helpup, VfL Oldentrup II 
 
 
Hinweis zur Bezeichnung 
der Mannschaften:  Der Pokalwettbewerb ist ein selbstständiger Wettbewerb. Hier 

gelten nicht die Mannschaftsbezeichnungen (I, II o. III usw.) der 
laufenden Spielzeit. 

 
Austragungsmodus:  Es wird das Modifizierte Swaythling-Cup-System (WO E 6.4.2) 

gespielt. Laut WO E 4.1 muss die Einzelaufstellung nicht nach 
Spielstärke erfolgen. 

 Es wird im Einfach-KO-System gespielt. 
 Alle Mannschaften müssen beim Ausrichter für alle beteiligten 

Spielerinnen die aktuellen Mannschaftsaufstellungen vorlegen! 
 

Modifiziertes Swaythling-Cup-System: 1. A1 - B2  5. A1 - B1 

 2. A2 - B1  6. A3 - B2 

 3. A3 - B3  7. A2 - B3 

 4. DA - DB    

 
Anmeldung: Jede teilnehmende Mannschaft hat sich mindestens 30 Minuten 

vor Spielbeginn bei der Turnierleitung anzumelden. 
 
Auslosung: Die Auslosung erfolgt 20 Minuten vor Turnierbeginn und wird 

vom Ausrichter unter Mitwirkung der Mannschaftsführer durch-
geführt. 

 Nach dem Turnier wird der Spielplan (Auslosung) in click-TT 
hinterlegt. 

 
Spielberichte:  Sobald der Spielplan (Auslosung) in click-TT hinterlegt ist, sind 

die jeweiligen Spielberichte von der Mannschaft A („Gastgeber“) 
zu erfassen. 
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Qualifikation:  Der Bezirkspokalsieger der Damen hat sich für die Pokalspiele auf 
Verbandsebene (laut WTTV Terminplan: 18. oder 19.04.2020) 
qualifiziert. 

 
Nichtantreten: Gemäß WO A 20.1.1 führt ein Nichtantreten zu einer Ordnungs-

strafe von 100 €. 
  Meldet sich eine Pokalmannschaft mindestens 48 Stunden vorher 

bei der Sport- und Damenwartin ab, so führt das zu einer 
Ordnungsstrafe von 50 € gemäß WO A 20.1.3 (Zurückziehung 
einer Mannschaft). 

 
Organisationskosten- 
zuschuss:  Der Ausrichter erhält pro gemeldete Mannschaft einen 

Organisationskostenzuschuss in Höhe von 10 €. 
 
TT-Regeln:  Gespielt wird nach den internationalen TT-Regeln, der Wettspiel-

ordnung des DTTB und den Zusatzbestimmungen des WTTV. 
 
Kleberegelung:  Wir verweisen auf die Internationalen Tischtennisregeln A 4.7 

und B 2.4, wo die Regeln zur Befestigung des Belagsmaterials 
aufgeführt sind. 

 
Allgemeines:  Für den Verlust von Kleidung und Wertsachen übernimmt der 

Veranstalter und der Ausrichter keine Haftung. 
 
 
 
 
 


